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1 Anlass, Ziel und Zweck der 1. Änderung des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan Wohngebiet „Am Weinberg“ trat mit der ortsüblichen Bekanntmachung am 
17.02.1997 in Kraft. Der genehmigte Bebauungsplan beinhaltet detaillierte zeichnerische und textliche 
Festsetzungen, die einen engen Rahmen für eine mögliche Bebauung definieren. 

In den darauffolgenden Jahren wurde das Baugebiet weder erschlossen noch mit Wohngebäuden 
bebaut. Die Fläche des Plangebietes wird nach wie vor als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Dabei 
handelt es sich um eine Stilllegungsfläche bis Juni 2016. Anschließend bestehen keine Bindefristen 
hinsichtlich einer EU-Förderung mehr. 

Die Stadt Dahlen möchte angesichts aktueller Nachfragen nach Bauplätzen im Stadtgebiet das 
Wohngebiet „Am Weinberg“ entwickeln. Um eine Bebauung im Plangebiet nach heutigen Vorstellungen 
und Wünschen Bauwilliger zu ermöglichen, bedarf es der Überprüfung und Anpassung der 
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen nach § 9 BauGB und der bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen nach sächsischer Bauordnung. Dies betrifft bspw. die Festsetzungen zu den 
Traufhöhen, Dachformen, Dachfarben, Fassadengestaltung. 

Der Stadtrat der Stadt Dahlen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.04.2016 die Einleitung des 
1. Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan Stadt Dahlen Wohngebiet „Am Weinberg“ nach 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Bebauungsplanänderung wird nach § 13 BauGB im vereinfachten 
Verfahren durchgeführt. Somit wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan liegt lediglich in Papierform vor. Im Zuge der 1. Änderung und 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes wurde dieser auf das aktuelle Liegenschaftskataster transformiert. 
Die bislang kommunizierte Größe des Plangebietes von 1,97 ha korrigiert sich in diesem 
Zusammenhang auf 2,03 ha. Inhaltlich hat diese Korrektur keine Auswirkungen. 

Mit Reduzierung der Festsetzungsdichte, Überarbeitung der Baufenster und des 
Parzellierungsvorschlages wird ein flexiblerer Gestaltungsspielraum für die Realisierung baulicher 
Anlagen im Wohngebiet bewirkt und die Attraktivität des Standortes für Bauwillige steigt. Für die 1. 
Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes wird eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
durchgeführt, sodass plausibel nachgewiesen ist, das mit dem Verfahren kein erhöhter Eingriff in Natur 
und Landschaft verbunden ist. Die grünordnerischen Maßnahmen werden überarbeitet und verbindlich 
in Art und Umfang festgesetzt.  

Für die Entwicklung des Wohngebietes „Am Weinberg“ ist die Integration des Teilbereiches des 
Flurstückes 1228 der Gemarkung Dahlen nicht mehr erforderlich. Im rechtskräftigen Bebauungsplan 
waren in diesem Teilbereich ein Lärmschutzwall und -wand sowie Bepflanzungsmaßnahmen 
vorgesehen. Mit Verlegung des Bolzplatzes und Nutzungsaufgabe der Kegelbahn, der ursächlichen 
Lärmquellen, sind diese Maßnahmen überholt. Des Weiteren befindet sich das Holzkompetenzzentrum 
auf dem Flurstück 1228 der Gemarkung Dahlen, wovon ein Teil innerhalb des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes liegt. Das Holzkompetenzzentrum hat eine Baugenehmigung nach § 35 BauGB 
bekommen. Vor diesen Hintergründen wird eine Teilaufhebung des Bebauungsplanes vorgenommen, 
so dass im Ergebnis das Flurstück 1228 der Gemarkung Dahlen nicht mehr Bestandteil der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes ist. Die Größe des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
umfasst 1,85 ha. 

 

2 Erforderlichkeit der Planung 

Die Stadt Dahlen liegt ca. 10 km nordwestlich vom Mittelzentrum Oschatz entfernt und ist als 
Grundzentrum in der Region Westsachsen eingestuft. Der Stadt kommt die Funktion als Siedlungs- und 
Versorgungskern für das nähere Umfeld zu. Ebenso ist die Arbeitsplatzfunktion angesichts ansässiger 
Unternehmen für die Region von Bedeutung. Mit der Lage der Stadt Dahlen am südlichen Rand des 
Landschaftsraumes der Dahlener Heide kommt der Stadt eine Art Torfunktion zum Erholungsraum zu.  

Über die Staatsstraße S 24 ist Dahlen an die Bundesstraße B 6 und in Richtung Wermsdorf über die 
Staatsstraße S 38 an die Autobahn A 14 angebunden. Weitere wichtige Straßenverbindungen bestehen 
nach Oschatz, Torgau und Wurzen. 

Diese Standortmerkmale sind Grund dafür, dass die Stadt als attraktiver Wohnstandort wahrgenommen 
wird und die ansässige Bevölkerung in der Region wohnhaft bleibt sowie das Interesse von Zuzüglern 
sich in der Region niederzulassen besteht. Insbesondere auch junge Familien schätzen die Vorteile der 
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Kleinstadt im ländlichen Raum hinsichtlich Arbeitsplatznähe, Vorhandensein von 
Versorgungseinrichtungen als auch die Nähe zu Kinderbetreuungseinrichtungen und der schulischen 
Infrastruktur sowie die landschaftlich reizvolle Umgebung.  

Zum 31.12.2016 wohnten in der Stadt Dahlen 4.332 EW. In den letzten Jahren wurden im Durchschnitt 
jedes Jahr drei bis vier neue Wohngebäude in Form von Einfamilienhäusern errichtet.  

Neben dem Wohngebiet „Am Weinberg“ sind im Stadtgebiet keine weiteren Wohnbauflächenpotentiale 
innerhalb rechtskräftiger Satzungen vorhanden. Vereinzelt sind Baulücken im Stadtgebiet vorhanden, 
diese entsprechen jedoch nicht immer den gegenwärtigen Ansprüchen an Bauplätze für selbstgenutztes 
Wohneigentum und sind zumeist in Privathand und somit nicht am Markt verfügbar. 

Die Stadt Dahlen möchte Bauwilligen attraktive Bauplätze für die Realisierung ihres Wohnhauses 
anbieten. Mit dem Wohngebiet „Am Weinberg“ verfügt die Stadt über ein Bauflächenpotential für 
ca. 17 Einfamilienhäuser am nördlichen Siedlungsrand des Stadtgebietes. Mit Entwicklung dieser 
Fläche wird die Siedlungsstruktur städtebaulich sinnvoll in dem Bereich zwischen Jugendherberge und 
vorhandenen Einfamilienhausbebauung entlang der Straße "Am Weinberg" ergänzt. 

Das Plangebiet ist aus dem Landschaftsschutzgebiet „Dahlener Heide“ ausgegliedert. 

 

3 Abgrenzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes und der Teilaufhebung 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Wohngebiet „Am Weinberg“ wird in einem Teilbereich im Osten des 
Bebauungsplanes, welcher gesondert gekennzeichnet ist, aufgehoben. Die Flächen gehören zum Areal 
der ehem. Jugendherberge. Sie sind für die Entwicklung des Wohngebietes nicht erforderlich. Die 
Lärmschutzmaßnahmen, welche in dem Streifen vorgesehen waren, sind mit Verlegung der 
Bolzplatznutzung bzw. Nutzungsaufgabe der Kegelbahn nicht mehr erforderlich. Die angestrebte 
Bepflanzung als optische Trennung ist im Bestand bereits vorhanden. 

Der verbleibende Teil des Plangebietes umfasst den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes. Dies ist in der Planzeichnung eindeutig definiert. Der rechtskräftige Bebauungsplan 
mit seinen Festsetzungen wird somit in diesem Bereich vollständig durch die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes abgelöst. 

 

4 Kurzdarstellung des Änderungsumfanges der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Die Grundzüge des Bebauungsplanes Wohngebiet „Am Weinberg“ werden durch die 1. Änderung und 
Teilaufhebung nicht berührt. Die Änderungen dienen der Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Festsetzungen.  

Nachfolgend sind die inhaltlichen und technischen Änderungen des Bebauungsplanes kurz dargelegt: 

Der rechtskräftige Bebauungsplan liegt nur in Papierform vor, sodass im Zuge der 1. Änderung und 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes eine Digitalisierung des Plans vorgenommen wird. Durch die 
Transformation auf das aktuelle Liegenschaftskataster ist eine Korrektur der Größe des Plangebietes 
von 1,97 ha auf 2,03 ha verbunden. Inhaltlich hat dies keine Auswirkungen. 

Die zeichnerischen Änderungen fließen somit in den digitalisierten Plan in. Dabei handelt es sich um 
die Änderung der Einteilung der Allgemeinen Wohngebiete vor dem Hintergrund der aufgenommenen 
zugehörigen Höhenbezugspunkte, der Überarbeitung der Nutzungsschablone durch Wegfall der 
Geschossflächenzahl und der Dachform sowie Anpassung der zulässigen Vollgeschosse. In die 
Nutzungsschablone wurden die Festsetzungen zur Dachneigung und zur max. zulässigen Firsthöhe 
aufgenommen. Zudem wurden die Baufenster überarbeitet und zusammengefasst sowie der 
Parzellierungsvorschlag an nachgefragte Baugrundstücke überwiegend zwischen 800 und 900 m² 
angepasst. Der Bebauungsvorschlag ist nicht mehr Bestandteil der Planzeichnung. Des Weiteren ist 
der Fußweg zwischen den ehem. Parzellen 11 und 12 entfallen. Die Flächen des Verkehrsgrüns wurden 
in die Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche integriert. 
Zudem wurde die Verkehrsfläche im Bereich westlich der geplanten Baugrundstücke so weit verbreitet, 
dass die vorhandenen Versorgungsleitungen im öffentlichen Straßenraum liegen. 

Die textlichen Festsetzungen (Teil B), welche bislang als eigenständiges Dokument neben Begründung 
und Grünordnungsplan existierten, wurden in den Bebauungsplan neben der Planzeichnung (Teil A) 
aufgenommen. Dabei wurden die Bauplanungsrechtlichen Festsetzungen im Punkt ´Maß der baulichen 
Nutzung` überarbeitet. Die Geschoßflächenzahl und die max. zulässige Traufhöhe entfallen ersatzlos. 



Stadt Dahlen                          Begründung zur 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplans Wohngebiet „Am Weinberg“ 

 

 

© PlanerNetzwerk PLA.NET [Stadtplanung � Regionalentwicklung � Landschaftsökologie]     3 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird für alle Allgemeinen Wohngebiete im Plangebiet auf max. zwei 
Vollgeschosse festgesetzt. Zusätzlich wird die Festsetzung der max. Firsthöhe auf 10,0 m über die im 
Plangebiet definierten Bezugspunkte aufgenommen. Die im Punkt `Grünflächen´ enthaltenen 
Festsetzungen wurden unter Grünordnerische Festsetzungen neu strukturiert und auf Basis der 
Eingriffs- / Ausgleichsbilanz und geänderter Vorstellungen hinsichtlich der Bepflanzung des 
Wohngebietes und der Baugrundstücke überarbeitet. Diese Überarbeitung ist plausibel und 
nachvollziehbar in der Begründung dargestellt. Der Grünordnungsplans des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes ist nicht mehr Bestandsteil der 1. Änderung und Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes Wohngebiet „Am Weinberg“. 

Das Thema Behandlung des Niederschlagswassers wurde den Bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 
zugeordnet. Die Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen hinsichtlich Dächer, Gestaltung der Gebäude, 
Einfriedungen und Werbeanlagen werden ersatzlos gestrichen. Eine Festsetzung zur Dachneigung von 
max. 45° wird hingegen aufgenommen. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird im Rahmen des Änderungsverfahrens überarbeitet. Die 
inhaltlichen Änderungen werden aufgeführt und begründet.  

 

5 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Wohngebiet „Am Weinberg“ befindet sich am nördlichen 
Siedlungsrand des Stadtgebietes Dahlen. Die Stadt Dahlen ist dem Landkreis Nordsachsen und somit 
der Landesdirektion Sachsen Niederlassung Leipzig zugehörig. 

Abbildung 1: Geltungsbereich der 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplans 
Wohngebiet „Am Weinberg“  

 

Quelle: http://rz.ipm-gis.de/RAPIS/client/?app=bplan; Zugriff am 09.05.2016 und eigene Darstellung 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eingespannt zwischen der lockeren Wohnbebauung 
entlang der Straße „Am Weinberg“ und dem Gelände der Jugendherberge in der Belgernschen Straße. 
In ihm gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Wohngebiet „Am Weinberg“. 
Dieser wurde am 29.01.1997 durch das ehemalige Regierungspräsidium Leipzig genehmigt. 

Das Plangebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von rd. 2,03 ha, das der 
1. Änderung von ca. 1,85 ha. Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst vollständig das Flurstück 
1227/1 der Gemarkung Dahlen sowie teilweise die Flurstücke 1208 und 1226 der Gemarkung Dahlen. 
Der Teilbereich des Flurstückes 1228 der Gemarkung Dahlen, welcher Bestandteil des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes ist, entspricht dem Aufhebungsbereich. 

Die Abbildung 1 stellt den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Wohngebiet „Am 
Weinberg“ sowie den Aufhebungsbereich dar.  

Neben der Straße „Am Weinberg“ ist das Plangebiet maßgeblich durch eine landwirtschaftlich genutzte 
Fläche gekennzeichnet. Sie unterliegt bis Juni 2016 der Stilllegung. Anschließend sind die Bindefristen 
im Kontext einer EU-Förderung abgelaufen. 

 

6 Planungsvorgaben / Planungsrechtliche Situation 

6.1 Regionalplanung 

Die Stadt Dahlen ist dem regionalen Planungsverband Westsachsen zugehörig. Für regionalplanerische 
Festlegungen ist der Regionalplan Westsachsen 20081 maßgebend. Aus der Raumnutzungskarte ist 
ersichtlich, dass für das Plangebiet keine raumordnerischen Ausweisungen als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet getroffen werden. 

Siedlungserweiterungen sollen orientiert am tatsächlichen Bedarf in den Siedlungs- und 
Versorgungskernen verortet werden. Die Stadt Dahlen ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der 
Bebauungsplan Wohngebiet „Am Weinberg“ ist seit 1997 rechtskräftig. Mit der 1. Änderung des 
Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Bauflächen ausgewiesen, statt dessen der einbezogene 
Teilbereich des Flurstückes 1228 der Gemarkung Dahlen in den rechtskräftigen Bebauungsplan 
aufgebhoben und in den Außenbereich entlassen. Weitere Wohnbauflächenpotentiale innerhalb 
rechtskräftiger Satzungen sind im Stadtgebiet des Siedlungs- und Versorgungskerns Dahlen nicht 
vorhanden. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist mit dem Regionalplan Westsachsen 2008 vereinbar. 

 

6.2 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Dahlen verfügt nicht über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan. 

 

6.3 Nachrichtliche Hinweise 

6.3.1 Archäologie 

Durch das Vorhaben ist ein archäologisches Kulturdenkmal direkt betroffen. So wurden bei den 
vorbereitenden Untersuchungen im Bereich des Bebauungsplans durch das Landesamt für Archäologie 
Sachsen bereits im Frühjahr 1996 ein die gesamte Fläche einnehmendes archäologisches Denkmal 
(slawische und bronzezeitliche Siedlungen) festgestellt. 

Die sich anschließende Grabung bezog sich damals jedoch nur auf den Ostteil des Baugebietes. Der 
gesamte Westteil muss daher noch untersucht werden. 

Vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten müssen im noch nicht untersuchten Bereich durch das 
Landesamt für Archäologie Sachsen archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende 
Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. 

Alle baulichen Maßnahmen in diesem Bereich, die mit Eingriffen in den Boden verbunden sind, bedürfen 
der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. 

                                                 
1 in Kraft getreten am 25.07.2008 
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Die Genehmigungspflicht für das Vorhaben ergibt sich aus § 14 SächsDSchG. Danach bedarf der 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der 
bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 

 

6.3.2 Trinkwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutz- und Überschwemmungsgebiete. 

 

6.3.3 Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung in der Straße “Am Weinberg” ist mittels einer oberirdisch verlegten Leitung 
angebunden. Diese ist nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt. Diese Leitung wird im Zuge der 
Erschließung des Wohngebietes „Am Weinberg“ einerseits lagemäßig geändert und zum anderen als 
unterirdisches Kabel verlegt. Die vorhandene Leitung schneidet das geplante Baugrundstück 11 und 
schränkt somit die Bebaubarkeit ein. Der geplante Verlauf ist ebenso in der Planzeichnung dargestellt. 

 

7 Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffs- / Ausgleichs-
bilanzierung) 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes (1996).  

 

Grundsätzlich gilt, dass gemäß § 18 BNatSchG Abs. 2 „auf Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen nach § 30 des Baugesetzbuchs ... die §§14 bis 17 (Vorschriften der 
Eingriffsregelung) nicht anzuwenden" sind.  

§ 14 Abs. 1 BNatSchG definiert: „Eingriffe in Natur und Landschaft“ als „Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ Bei der Feststellung, ob eine Planung oder eine 
Maßnahme zu einem Eingriff führt, ist die planungsrechtliche Qualität der Fläche nicht von Bedeutung: 
Eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes kann sowohl bei der 
Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen als auch von Flächen im so genannten Innenbereich bzw. 
im Umgriff von B-Plänen auftreten. [SCHWIER; 2002] 

Der an den tatsächlichen Veränderungen ausgerichtete Maßstab wird durch ein normatives 
Bewertungselement in § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ergänzt. Danach ist ein Ausgleich nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 
zulässig waren. Das sich aus dem Vergleich von Ausgangszustand- und Endzustand ergebende 
Ausgleichserfordernis muss deshalb insoweit reduziert werden, als der Eingriff bereits zulässig 
war. 

Die Kommune ist damit nicht von der Pflicht zur Ermittlung der tatsächlichen Beeinträchtigung 
freigestellt. Auch ist die Prüfung der Vermeidungsmöglichkeit auf den vollen Umfang der 
Beeinträchtigung zu erstrecken. Lediglich das Ausgleichserfordernis wird durch § 1a Abs. 3 Satz 5 
BauGB modifiziert. [BUNZEL; 1999] 

In der nachfolgenden Eingriffs- Ausgleichsbetrachtung wurde der rechtskräftige Bebauungsplan der 
geplanten Flächenausweisung der Planänderung gegenübergestellt. 

Bemerkenswert ist, dass der alte Bebauungsplan zahlreiche zeichnerische und inhaltliche Mängel 
aufweist, die eine strenge Auslegung nicht zulassen und die Flächenbilanzierung erschweren. So 
wurden im alten Bebauungsplan z.B. bestimmt: „Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche ist 
nicht zulässig (§19 (4) Nr. 3 BauNVO). Flächen von Stellplätzen, Zufahrten und vergleichbaren Anlagen, 
die wasserdurchlässig befestigt sind wie z.B. Pflaster mit mehr als 25 % Fugenanteil, Rasengittersteine, 
Schotterrasen o.ä. werden auf die GRZ nicht angerechnet.“ Diese Regelung ist in sich widersprüchlich. 

Hinzu kommt, dass zahlreiche Festsetzungen, insbesondere zu den Grünflächen sehr unbestimmt sind. 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die einzelnen Flächen in der Flächenbilanz zugeordnet wurden: 

Abbildung 2: Zuordnung der Flächen im rechtskräftigen Bebauungsplan für die Flächenbilanz 

 
Quelle: Ausschnitt rechtskräftiger Bebauungsplan Wohngebiet „Am Weinberg“ und eigene Darstellung 

 

Die Teilflächen wurden entsprechend der Abbildung 2 wie folgt interpretiert: 

Tabelle 1: Flächeninterpretation rechtskräftiger Bebauungsplan  

Nr. in der 
Abb. 1 

Interpretation der Flächenausweisung 

1 Allgemeines Wohngebiet 

Die Fläche kann zu 30 % überbaut werden, da eine GRZ von 0,3 festgesetzt wurde und 
eine Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO unzulässig ist. 
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Nr. in der 
Abb. 1 

Interpretation der Flächenausweisung 

Die Regelung, dass wasserdurchlässig befestigte Flächen (Stellplätze, Zufahrten etc.) 
nicht auf die GRZ anzurechnen sind, wird dahingehend ausgelegt, dass von der 
Baugrundstücksfläche 10 % durch solche Flächen beansprucht werden. 

Pro Grundstück ist mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. 

1 / 1.1 Allgemeines Wohngebiet / Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern. Die 
Pflanzflächen werden bei der Berechnung der GRZ mit berücksichtigt, da diese, als 
unselbstständige Festsetzungen, auch dem Baugebiet zuzurechnen sind.  

Folgende Anpflanzfestsetzungen wurden getroffen: Im Norden ist ein mindestens 7 m 
breiter Gehölzstreifen (Bäume und Sträucher) zu pflanzen. Der Lärmschutzdamm ist 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Die Lärmschutzwand ist zu begrünen. An 
der Böschung entlang der Straße im Süden sind ergänzend Gehölze zu pflanzen. 
Konkrete Stückzahlen, Pflanzabstände, Arten wurden textlich nicht festgesetzt. In der 
Planzeichnung findet sich der Einschrieb, dass die dargestellten Bäume lagemäßig 
nicht festgesetzt sind und es sich um Laubbäume oder Heister handelt. 

1 / 1.2 Allgemeines Wohngebiet / Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen. Die Erhaltungsflächen werden bei der Berechnung der GRZ 
mit berücksichtigt da diese, als unselbstständige Festsetzungen, auch dem Baugebiet 
zuzurechnen sind.  

Ein Teil des Gehölzbestandes an der Böschung zur Straße im Süden, wird zum Erhalt 
festgesetzt. Innerhalb der Fläche sind Nachpflanzungen vorgesehen. In der 
Planzeichnung findet sich der Einschrieb, dass es sich um Heister handelt deren 
Pflanzstandort lagemäßig nicht festgesetzt ist. 

1 / 1.3 Allgemeines Wohngebiet / straßenbegleitende Baumreihe 

Auf den Baugrundstücken sind entlang der Erschließungsstraßen im Abstand von 8 m 
Laubbäume zu pflanzen. Die Lage ist gemäß zeichnerischer Festsetzung vorgegeben. 
Die Pflanzstandorte sind strikt geregelt (d.h. ein Verschieben innerhalb eines 
Toleranzbereiches, etwa aufgrund der Grundstückserschließung, wird nicht 
ermöglicht). 

1 / 1.4 Allgemeines Wohngebiet / Erhalt von Bäumen 

Die Bäume westlich der Kegelbahn sind zu erhalten.  

Im Gelände wurde festgestellt: Die in der Planzeichnung angegebenen Baumstandorte 
stimmen lage- und mengenmäßig nicht mit dem tatsächlichen Bestand überein. 

2 Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche“. 

3 Fußweg (ohne textliche Festsetzung oder Erläuterung). 

Die Farbgebung (Goldocker) entspricht dem Planzeichen 6.1 in der Anlage zur 
Planzeichenverordnung und weißt damit eine Straßenverkehrsfläche aus. 

4 Verkehrsgrün (ohne textliche Festsetzung oder Erläuterung). 

Eine Regelung ob es sich um öffentliche oder private Grünflächen handelt erfolgt nicht. 
Eine Zweckbestimmung wurde nicht definiert. 

4 / 4.1 Erhalt von Bäumen. 

Flächen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 
immer unselbstständige Festsetzungen. In der Interpretation wurde daher 
angenommen, dass es sich bei der Fläche unter den Bäumen um „Verkehrsgrün“ 
handeln soll. Denkbar wäre an dieser Stelle auch eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung. Der Bebauungsplan hat an diese Stelle eine Regelungslücke, da 
die Fläche unter dem Baumerhalt nicht definiert wurde. 
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Folgende Flächengrößen konnten im rechtskräftigen Bebauungsplan ermittelt werden: 

Tabelle 2: Flächenbilanz 

Bestand rechtskräftiger Bebauungsplan 
Nr. in der 

Abb. 1 
Fläche in 

m² 

Allgemeines Wohngebiet 1 17.214 

davon überbaubare Fläche (30%)  5.164 

davon wasserdurchlässig befestigte Flächen (10%)  1.721 

davon nicht überbaubare Fläche (60%)  10.329 

davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 1 / 1.1 3.166 

davon Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 1 / 1.2 187 

davon Anpflanzung von Bäumen, lagemäßig definiert (Baumreihe) 1 / 1.3 493 

davon Erhaltung von Bäumen 1 / 1.4 104 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 2 2.631 

Fußweg 3 84 

Verkehrsgrün 4 379 

davon Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 4.1 116 

gesamt:2 20.308 

 

Die Planänderung bewirkt hingegen folgende Flächenausweisungen: 

1. Änderung Bebauungsplan 

Fläche in 
m² 

Allgemeines Wohngebiet 13.308 

davon überbaubare Fläche (30%) 3.992 

davon nicht überbaubare Fläche (70%) 9.316 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 3.441 

davon mit Baumerhalt (Baumgruppe) 71 

private Grünflächen (Hecke) 750 

öffentliche Grünflächen mit Gehölzerhalt 715 

öffentliche Grünflächen mit Baumreihe 314 

Aufhebungsbereich 1.780 

gesamt: 20.308 

 

Festzustellen ist, dass die Planänderung keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeitsrahmen hat. 

So ist festzustellen: 

 Das Maß der baulichen Flächeninanspruchnahme steigt nicht. Es wird die ausgewiesene GRZ 
nicht erhöht und die Überschreitung der GRZ nach § 19 Abs. 4 BauNVO wird weiterhin nicht 
zugelassen. Diesbezüglich erfolgt durch die Änderung des Bebauungsplanes eine Korrektur, 
indem Stellplätzen, Zufahrten etc. auch wenn sie wasserdurchlässig befestigt werden, auf die 
GRZ anzurechnen sind, was letztendlich zu einer Reduktion der zu erwartenden 
Flächenbeanspruchung führt. 

                                                 
2 Die Angabe der Flächengröße weicht von der Angabe der Flächengröße in der Begründung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes ab, was auf die Übertragung der Zeichnung in das aktuelle Liegenschaftskataster zurückzuführen ist. 
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 Auch mindert sich der Anteil der überbaubaren Fläche, da Pflanzflächen nunmehr nicht mehr 
als Baugebiet, sondern als Grünflächen ausgewiesen werden und sich die Baugebietsfläche 
durch die Teilaufhebung reduziert. 

 Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes entlang der östlichen Plangebietsgrenze gehen 
keine Ausgleichsflächen verloren. Dies begründet sich darin, dass diese Flächen bereits im 
Bestand entsprechend den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplanes gestaltet sind 
(begrünt, mit Bäumen und Sträuchern bewachsen). Die Fläche wäre somit mit den Maßnahmen 
des rechtskräftigen B-Planes nicht weiter aufwertbar. Intention der Maßnahme im 
rechtskräftigen B-Plan war vielmehr die Anlage eines Lärmschutzwalles und dessen 
nachfolgende Begrünung.3 

 Der Wegfall des im rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiesenen Verkehrsgrüns, stellt eine 
Korrektur des B-Planes dar, da solche Flächen (Straßenrand) planungsrechtlich der 
Verkehrsfläche zuzuordnen sind. Faktisch bleibt es jedoch ein Straßenrand mit entsprechender 
Vegetation. 

 Die wertvollen Gehölzbestände werden zum Erhalt festgesetzt. 

 Der Verlust der Baumreihen entlang der Erschließungsstraßen wird durch die Erhöhung der 
Pflanzdichte auf den Baugrundstücken kompensiert. 

 

Aufgrund vorbenannter Sachverhalte wird deutlich, dass ein Erfordernis weiterführender 
Ausgleichsmaßnahmen nicht abgeleitet werden kann. 

 

Diese Aussage ist anhand eines Biotopwertverfahrens zu belegen. 

Ziel dieser Prüfung ist es, Planungssicherheit zu erlangen, da die verbal - argumentative 
Kompensationsermittlung kaum anhand von vergleichbaren Fällen relativierbar bzw. überprüfbar und 
nur schwer nachvollziehbar ist. [vgl. KÖPPEL u.a., 1998, S. 217 - 218] 

Die nachfolgende Bilanzierung erfolgte auf Grundlage der „Handlungsempfehlung zur Bewertung und 
Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen; Stand Juli 2003“. 

Entsprechend den Kriterien und Vorgaben dieser Handlungsempfehlung erfolgte die Bilanzierung als 
„Fall A: Betroffenheit von Werten und Funktionen allgemeiner Bedeutung“, womit der Bilanzierung einzig 
auf Grundlage der Biotoptypen erfolgt. [vgl. Seite 9 ff. in der Handlungsempfehlung] 

Die Darstellung der Bilanzierung in der nachfolgenden Tabelle weicht von der Handlungsempfehlung 
ab, da die dort gewählte Darstellungsform für das kleine Gebiet zu kompliziert (und nur schwer 
nachvollziehbar) wäre. Die vereinfachte Darstellungsform hat keinen Einfluss auf das 
Bilanzierungsergebnis! 

Die Handlungsempfehlung wurde aufgrund ihres Umfanges (über 70 Seiten) nicht mit in die vorliegende 
Arbeit aufgenommen, kann aber aus dem Internet unter: 
 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8516.htm 
 

heruntergeladen werden.  

 

Die Flächenbilanz (siehe Tabelle 2) bildet die Grundlage für die nachfolgende Eingriffs-/ 
Ausgleichbilanzierung. In dieser Bilanz wurde sowohl im Bestand (rechtskräftiger Bebauungsplan) 
als auch in der Planung (1. Änderung) der sogenannte Aufhebungsbereich herausgerechnet4. 
Der aktuelle Bestand (Herbst 2018) in diesem Bereich entspricht etwa der im alten Bebauungsplan 
dargestellten Situation: 

                                                 
3 Der Mangel an Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebietes ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass bei der Aufstellung 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgrund der damaligen Rechtslage (§ 65 Abs. 4 SächsNatSchG (1994)) in Verbindung 
mit dem Artikel 5 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetze vom 22. April 1993 ) für Allgemeine Wohngebiete, 
kein Ausgleichserfordernis bestand. 
4 Aufhebungsbereich = 1780 m², diese entsprechen im rechtskräftigen Bebauungsplan: 1.242 m² anzulegende Gehölzpflanzungen, 66 
m² Heckenpflanzung, 104 m² zu erhaltende Baumreihe und 368 m² überbaute Flächen. 
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 im Norden des Aufhebungsbereiches steht die alte Kegelbahn, 

 entlang der Kegelbahn steht eine Reihe Birken, 

 die Fläche nördlich und südlich der Kegelbahn ist mit Bäumen und Sträuchern sowie 
Rasenflächen begrünt. 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes in diesem Bereich bewirkt keine Veränderung. 

 

Tabelle 3: Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

Bestand rechtskräftiger B-Plan 
Fläche in 

m² 

Biotoptyp 
Liste 2004 

(soweit 
ausgewiesen) 

Planungswert 

(Biotopwert bei 
Bestandserhalt) 

Wertpunkte 

überbaubare Grundstücksfläche 4.796 -- 0 0 

wasserdurchlässig befestigte Fläche 1.721 -- 3 5.163 

nicht überbaubare Grundstücksfläche 
(Haus- und Vorgärten) 6.379 11.03.700 9 57.411 

nicht überbaubare Grundstücksfläche 
(Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern) 2.351 

02.02.200; 
02.02.400; 

02.02.000 21 49.369 

nicht überbaubare Grundstücksfläche 
(Fläche zum Erhalt von Bäumen und 
Sträuchern) 187 

02.02.200; 

02.01.200 23 4.303 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 2.630 -- 0 0 

Fußweg 84 -- 0 0 

Verkehrsgrün (ohne Gehölzbestand) 264 -- 3 791 

Verkehrsgrün mit Fläche zum Erhalt von 
Bäumen 116 02.02.400 23 2.663 

 
18.528   119.700 

 

1. Änderung Bebauungsplan 
Fläche in 

m² 

Biotoptyp 
Liste 2004 

(soweit 
ausgewiesen) 

Planungswert 

(Biotopwert bei 
Bestandserhalt) 

Wertpunkte 

überbaubare Fläche 3.992 -- 0 0 

nicht überbaubare Fläche (Vor- und 
Hausgärten) 9.316 11.03.700 9 83.844 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 3.370 -- 0 0 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung mit 
Baumerhalt (Baumgruppe) 71 02.02.400 23 1.633 

private Grünflächen (Hecke) 750 02.02.000 21 15.750 

öffentliche Grünflächen mit Gehölzerhalt 715 02.02.200 23 16.445 

öffentliche Grünflächen mit Baumreihe 314 02.02.410 21 6.594 

 
18.528   124.266 

Biotopwerterhöhung gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan: 4.566 

 

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung belegt, dass die Realisierung der 1. Planänderung nicht zu einem 
Ausgleichserfordernis führt. 

Der Wertpunktezuwachs von 4.566 Wertpunkten beim Vergleich der 1. Änderung mit dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan ist ursächlich darauf zurückzuführen, dass der planungsrechtliche 
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Zulässigkeitsrahmen nicht erweitert wird und die Schwächen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
behoben werden. 

 

Wie Eingangs beschrieben, ist die Kommune trotz der Lage des Plangebietes im Geltungsbereich eines 
rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht von der Pflicht zur Ermittlung der tatsächlichen Beeinträchtigung 
von Natur und Landschaft freigestellt. In der nachfolgenden Tabelle erfolgt daher eine Zusammenschau 
der Auswirkungen der Planung auf Natur- und Landschaft. 

 

In der Tabelle wurde unterschieden zwischen: 

- anlagebedingten,  d.h. im Zusammenhang mit der Anlage des Vorhabens stehenden 

- betriebsbedingten,  d.h. im Zusammenhang mit dem Betrieb des Vorhabens stehenden 

- baubedingten,  im Zusammenhang mit der Bauphase des Vorhabens stehenden  
Auswirkungen. 

 

Tabelle 4: Zusammenschau der wesentlichen Auswirkungen der 1. Änderung des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

 Umweltauswirkung 

Schutzgüter anlagebedingte Auswirkung betriebsbedingte 
Auswirkungen 

baubedingte Auswirkung 

Boden / Fläche  zusätzliche Überbauung (bezogen auf den 
aktuellen Bestand) von insgesamt 7.362 m² 
Boden 
 Verlust von Bodenfunktionen auf den 
neu befestigten Flächen 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan 
werden 2.167m² Boden weniger überbaut 
 Reduktion der Flächen auf denen ein 
Verlust von Bodenfunktionen zu erwarten 
ist 
 

 es sind keine 
messbaren 
Beeinträchti-
gungen zu 
erwarten 

 temporärer Funktionsverlust 
(baubedingte Zerstörung des 
Bodengefüges und der 
Horizontabfolge durch 
Flächenbeanspruchung, 
Bodenverdichtung) und damit 
Verlust oder Einschränkung der 
Speicher-, Regler- und biotischer 
Lebensraumfunktion 

 mögliche Kontamination 
(Beeinträchtigung der Speicher- 
und Regelfunktion und biotischer 
Lebensraumfunktion bei 
Havarien) 

Wasser    

Grundwasser  Reduktion der Grundwasserneubildungsrate 
aufgrund der zusätzlichen Überbauung 
(bezogen auf den aktuellen Bestand) von 
insgesamt 7.362 m² Fläche 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan 
werden 2.167 m² Fläche weniger überbaut 
 Verkleinerung der Fläche auf der die 
Grundwasserneubildung beeinträchtigt wird 

 es sind keine 
messbaren 
Beeinträchti-
gungen zu 
erwarten 

 Beeinträchtigung des 
Grundwassers beziehen sich auf 
mögliche Kontamination in der 
Bau- und Erschließungsphase 
(bei Havarien) 

Oberflächenwasser  Erhöhung des Oberflächenwasser-
abflusses aufgrund der zusätzlichen 
Überbauung (bezogen auf den aktuellen 
Bestand) von insgesamt 7.362 m² Fläche.  

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan 
werden 2.167 m² Fläche weniger überbaut 
 Verkleinerung der Fläche mit erhöhtem 
Oberflächenabfluss 

 es sind keine 
messbaren 
Beeinträchti-
gungen zu 
erwarten 

 Beeinträchtigung durch mögliche 
Kontamination in der Bau- und 
Erschließungsphase (bei 
Havarien) 

Klima / Luft  zusätzliche Überbauung (bezogen auf den 
aktuellen Bestand) von insgesamt 7.362 m² 
Fläche  
 Erhöhung des Anteils von Flächen mit 
ungünstigen mikroklimatischen 
Eigenschaften 
 Reduktion der Kaltluftentstehung 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan 
werden 2.167 m² Fläche weniger überbaut 
 Erhöhung des Anteiles von Flächen mit 
mikroklimatischen Ausgleichsfunktionen 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan: 
erhöht sich der Anteil an begrünten 
Flächen (Grünflächen, Baum- und 
Heckenpflanzungen) 

 es sind keine 
messbaren 
Beeinträchti-
gungen zu 
erwarten 

 es sind kaum messbare 
Beeinträchtigungen zu erwarten 
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 Umweltauswirkung 

Schutzgüter anlagebedingte Auswirkung betriebsbedingte 
Auswirkungen 

baubedingte Auswirkung 

 Verminderung Anteiles von Flächen und 
Strukturen mit mikroklimatischen 
Ausgleichsfunktionen im Siedlungsbereich 

Tiere / Pflanzen und  
deren Lebensräume 
/ Lebensraum-
funktionen / 
biologische Vielfalt 

 bezogen auf den aktuellen Bestand: Verlust 
von Pflanzenstandorten und 
Tierlebensräumen auf den zusätzlich neu 
befestigten Flächen (7.362 m²) 

 bezogen auf den aktuellen Bestand: 
Verlust von: Ackerfläche und 
Straßenrandbereichen sowie einzelnen 
jungen bis mittelalten Bäumen an der 
Straße sowie einer jungen solitären Weide 
auf dem Acker 
 Verlust von Tier- und 
Pflanzenlebensräumen  
 Verminderung der biologischen Vielfalt 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan 
werden 2.167 m² Fläche weniger überbaut 
 Erhalt von Tier- und 
Pflanzenlebensräumen 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan: 
erhöht sich der Anteil an begrünten 
Flächen (Grünflächen, Baum- und 
Heckenpflanzungen) 
 Erhöhung des Anteiles von Flächen und 
Strukturen mit Lebensraumfunktionen im 
Siedlungsbereich 

 es sind keine 
messbaren 
Beeinträchti-
gungen zu 
erwarten  

 Temporärer Verlust von 
Pflanzenstandorten durch 
baubedingte 
Flächenbeanspruchung, 
Verdichtung und im Falle von 
Havarien durch 
Schadstoffeinträge 

 Permanenter und temporärer 
Verlust von Tierlebensräumen 
baubedingte 
Flächenbeanspruchung  

 Tötung nicht fluchtfähiger Tiere 
 Funktionsverlust, 

Beeinträchtigung von 
Teillebens-, 
Gesamtlebensräumen durch 
bauzeitliche visuelle Störreize, 
Verlärmung, Erschütterungen, 
Licht 

Landschaftsbild / 
Erholungsfunktion 

 bezogen auf den aktuellen Bestand: 
Ausweitung der Bebauung in die freie 
Landschaft 

 gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan: 
erhöht sich der Anteil an begrünten 
Flächen (Grünflächen, Baum- und 
Heckenpflanzungen) 
 Erhöhung des Anteiles von Grünstukturen 
im Siedlungsbereich 

 es sind keine 
Beeinträchti-
gungen zu 
erwarten 

 Beeinträchtigung der natürlichen 
Erholungseignung durch 
Verlärmung, Erschütterungen, 
Staub, Gerüche, Abgase etc. 

 

 

8 Planinhalte und Festsetzungen 

8.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Planung regelt die Nutzung des Baugebietes als Allgemeines Wohngebiet. 

Die städtebauliche Lösung resultiert vornehmlich aus der Ortsrandlage des Standortes „Am Weinberg“ 
sowie der benachbarten Bebauung von Einfamilienhäusern, Wochenendhäusern und der 
Jugendherberge. Dieser Situation ist eine lockere, ein- bis zweigeschossige Einzelhausbebauung 
angemessen, durch die der Ortsrand nach Norden abgerundet wird, Ein sanfter Übergang zwischen 
Bebauung und offener Landschaft wird durch die nördlich angelegte Schutzpflanzung vermittelt.  

Die Bebauungsstruktur berücksichtigt die Blickbeziehung nach Süden auf die Stadt. 

Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindliche Wohnbauland wird als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 BauNVO sind 
nicht zulässig. 

 

8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Mit der Überarbeitung der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird ein breiteres Spektrum 
an Wohngebäuden im Plangebiet möglich.  

Jedoch mit den Festsetzungen zur Grundflächenzahl, Anzahl der Vollgeschosse und der Höhe der 
baulichen Anlagen wird sichergestellt, dass innerhalb der Bebauungsmöglichkeiten ein Wohngebiet 
entsteht, welches sich einerseits in die benachbarte bestehende Wohnbebauung einfügt und zum 
anderen selbst ein harmonisches Bebauungsgefüge schafft. 

Die Festsetzungen der Geschossflächenzahl und der max. zulässigen Traufhöhe entfallen ersatzlos.  
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Grundflächenzahl: 

Zur Verminderung der Flächenversieglung wird die überbaubare Fläche der Wohngrundstücke durch 
Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) 0,3 auf 30% der Grundstücksfläche beschränkt.  

Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauGB ist nicht 
zulässig und wird mittels einer textlichen Festsetzung ausgeschlossen.  

Der Passus der Festsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Flächen von Stellplätzen, Zufahrten 
und vergleichbaren Anlagen, die wasserdurchlässig befestigt sind, wie z.B. Pflaster mit mehr als 25 % 
Fugenanteil, Rasengittersteine, Schotterrasen o.ä. werden auf die GRZ nicht angerechnet.“ wird 
ersatzlos gestrichen, da er der Festsetzung der GRZ entgegensteht. 

 

Anzahl der Vollgeschosse: 

Die Festsetzung zu Vollgeschossen wird dahingehend geändert, dass in allen Allgemeinen 
Wohngebieten max. zwei Vollgeschosse zulässig sind.  

Aufgrund der vormals östlich angrenzenden Nutzungen der Jugendherberge mit Bolzplatz und 
Kegelbahn waren neben den anvisierten Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand und -wall, 
Bepflanzungen, Einhausung Kegelbahn und Verlegung Bolzplatz) auch die Anzahl der Vollgeschosse 
in den unmittelbar angrenzenden Allgemeinen Wohngebieten auf eins mit Dach begrenzt. Mit Verlegung 
des Bolzplatzes und Schließung der Kegelbahn im Zuge der Wohngebietserschließung sind die 
lärmintensiven Nutzungen nicht mehr vorhanden. Vor diesem Hintergrund besteht im gesamten 
Wohngebiet „Am Weinberg“ nunmehr die Möglichkeit Häuser mit bis zu zwei Vollgeschossen zu 
realisieren. 

 

Höhe baulicher Anlage: 

Aufgrund der vorhandenen Topografie im Plangebiet wird die Höhe der baulichen Anlagen bezogen auf 
einen konkreten Bezugspunkt definiert. Damit wird auf das Nord-Süd-Gefälle Rücksicht genommen und 
dem Ziel, ein harmonisches Wohngebiet bezogen auf seine Gebäudekubaturen Rücksicht genommen. 

Die max. Firsthöhe der baulichen Anlagen wird auf 10,0m über einem definierten Bezugspunkt 
festgesetzt. Für die einzelnen Baugebiete sind die folgenden, in der Planzeichnung festgesetzten 
Höhenbezugspunkte maßgebend: 

 

Allgemeines Wohngebiet Höhenbezugspunkt 

WA1, WA5, WA6 159,1 m ü. HN 

WA2, WA4, WA7 157,0 m ü. HN 

WA3 155,2 m ü. HN 

 

8.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die vorgegebene Firstrichtung parallel zu den festgesetzten Baugrenzen entfällt ersatzlos. 

Der Bebauungsplan setzt Einzelhäuser und zusätzlich auf den Parzellen 12 bis 14 Doppelhäuser fest.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Baugrenzen bestimmt. Diese wurden im Zuge der 
Änderung des Bebauungsplanes dahingehend vereinfacht und überarbeitet, dass eine flexiblere 
Anordnung der Wohnhäuser möglich ist.  

Die Gebäude sind innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zu errichten. Die Baugrenzen dürfen durch 
untergeordnete Bauteile bzw. Anbauten an das Hauptgebäude wie Balkone, Wintergärten, Erker, 
Terrasse u. ä. um maximal 3m überschritten werden. 
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8.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Garagen sind auf den Grundstücksflächen zulässig. Auf den nicht überbaubaren Flächen ist pro 
Baugrundstück ein weiterer Stellplatz zulässig. Der Mindestabstand der Garagen zur 
Straßenbegrenzungslinie beträgt 5 m. 

 

8.5 Erschließung 

8.5.1 Verkehrstechnische Erschließung 

Die Verkehrserschließung des Standortes erfolgt von der Kreisstraße K 8919 (Belgernsche Straße) über 
die vorhandene Straße „Am Weinberg“. Von dieser wird das Wohngebiet durch eine ringförmige 
verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche erschlossen. Die vorgesehene Breite von 4,75m ermöglicht 
sowohl die Begegnung von PKW und LKW Die Verkehrsflächen werden mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche“ festgesetzt. 

Die abschnittsweise Ausweisung von 10 Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum im rechtskräftigen 
Bebauungsplan entfällt ersatzlos. Der Bedarf innerhalb des Wohngebietes an Parkmöglichkeiten im 
öffentlichen Straßenraum ist angesichts der Abstellmöglichkeiten auf den privaten Grundstücken nicht 
gegeben.  

Zudem ist der öffentliche Straßenraum im Bereich der vorhandenen Erschließungsstraße der westlich 
angrenzenden Wohnbebauung durch die Änderung des Bebauungsplanes verbreitet wurden. Vor 
diesem Hintergrund kann entsprechend der bereits in Anspruch genommenen parallel zur Straße 
genutzten Parkmöglichkeiten weiterhin genutzt werden. Voraussetzung ist jedoch die Zufahrten zu den 
Baugrundstücken nicht einzuschränken. 

Es wird empfohlen die neu entstehenden 17 Baugrundstücke mit Ausnahme des Baugrundstückes Nr. 
13 von der inneren Wohngebietsstraße aus zu erschließen. 

Der im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte gesonderte Fußweg zwischen den damaligen 
Grundstücken Nr. 10 und Nr. 11 entfällt im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes ersatzlos. Die 
öffentliche Straße ist als verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche definiert und zudem ist die Straße „Am 
Weinberg“ eine Sackgasse, so dass in diesem Bereich vorrangig mit Anliegerverkehr zu rechnen ist. Ab 
der Kreuzung „Am Weinberg“ / „Belgernsche Straße“ ist ein Fußweg straßenbegleitend Richtung Stadt 
vorhanden. 

 

8.5.2 Stromversorgung 

Im räumlichen Kontext der Kreuzung „Belgernsche Straße“ / Straße „Am Weinberg“ befindet sich eine 
Netzstation der MITNETZ Strom. Von dieser zweigt ein Niederspannungskabel in die Straße „Am 
Weinberg“ ab und stellt die Versorgung der vorhandenen westlich der Straße gelegenen 
Wohngrundstücke mit Strom sicher. Das Niederspannungskabel ist in der Planzeichnung nachrichtlich 
dargestellt. Es verläuft in der im Zuge der Änderung des Bebauungsplanes verbreiterten öffentlichen 
Verkehrsfläche.  

Um das neue Baugebiet mit Strom zu versorgen, kann das vorhandene Niederspannungskabel in 
Anspruch genommen werden. 

Hinweise: 

Die geplanten Trassen sind im öffentlichen Verkehrsraum in den schwächer befestigten Flächen (Fuß- 
und Radwege oder Grünstreifen) einzuordnen. Dabei ist die DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen 
und Anlagen in öffentlichen Flächen“ zu beachten. 

Den Versorgungstrassen sind folgende Schutzstreifen zuzuordnen: 

- Kabeltrassen 2,0 m 

- Niederspannungsfreileitungen 6,0 m 

- Mittelspannungsfreileitungen 15,0 m 

Bei der Anpflanzung von Großgrün ist zu den Kabeltrassen ein Abstand von mind. 1,5 m einzuhalten 
und im Schutzstreifen der Freileitungen darf es nur eine maximale Wuchshöhe von 4,0 m erreichen. 
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8.5.3 Gasversorgung 

In der Belgernschen Straße ist eine erhöhte Niederdruckleitung des Gas-Verteilnetzes der MITNETZ 
Gas vorhanden. Über einen Anschluss an diese bestehende Versorgungsleitung kann das Plangebiet 
mit Gas versorgt werden. 

 

8.5.4 Wasserversorgung 

Das Plangebiet liegt im Zuständigkeitsbereich des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz. In der Straße 
„Am Weinberg“ ist eine Trinkwasserleitung vorhanden, welche bereits die westlich angrenzenden 
Baugrundstücke trinkwasserseitig erschließt. Die Wasserversorgung des Plangebietes kann an diese 
Leitung angebunden werden. Dies erfordert jedoch eine Dimensionserweiterung der bestehenden 
Trinkwasserleitung zwischen dem Anschlusspunkt an der Belgernschen Straße und dem 
Anschlusspunkt in der Straße „Am Weinberg“ 

 

8.5.5 Abwasserentsorgung 

Die Stadt Dahlen ist Mitglied im Abwasserzweckverband „Untere Döllnitz“. Im Bereich des 
Bebauungsplanes „Am Weinberg“ sind derzeit keine öffentlichen Abwasseranlagen des 
Abwasserzweckverbandes vorhanden. Eine abwassertechnische Erschließung des Gebietes durch den 
Abwasserzweckverband selbst ist derzeit nicht Bestandteil des Investitionsplanes. 

Das Plangebiet kann auf Kosten des Erschließungsträgers an den Mischwasserkanal in der 
Belgernschen Straße eingebunden werden. Dies setzt die Verlegung eines Mischwasserkanals bis zur 
Mitte des Flurstückes 1227/1 der Gemarkung Dahlen voraus.  

Da der Kanal in der Belgernschen Straße und weiterführend hydraulisch ausgelastet ist, kann nur das 
häusliche Schmutzwasser der geplanten Bebauung und das Regenwasser der Verkehrsflächen 
eingeleitet werden. 

Dass auf den Baugrundstücken anfallende Regenwasser muss vor Ort versickert werden. 
Vorzugsweise wird die Versickerung in Rigolen empfohlen. Die hydrogeologische Stellungnahme des 
Ingenieurbüros für Geotechnik Reichert GmbH (Projekt-Nr. 17038, Stand 12.06.2017) legt dar, dass der 
Standort aufgrund seiner ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte für die Versickerung von 
Niederschlagswasser geeignet ist. Die hydrogeologische Stellungnahme ist der Begründung als Anlage 
1 beigefügt.  

 

8.5.6 Löschwasserversorgung 

Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung obliegt als Pflichtaufgabe nach 
§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 SächsBRKG ausschließlich den Städten und Gemeinden. Die Pflicht der 
ausreichenden Löschwasserbereitstellung ist unabhängig von der Versorgung der Bevölkerung mit 
Trink- und/oder Brauchwasser.  

Für dieses Bauvorhaben ist nach Arbeitsblatt W 405 von einem Löschwasserbedarf von mindestens 
48m³/h, bereitgestellt über mindestens 2 Stunden, auszugehen. Die Löschwasserentnahmestellen 
müssen sich in einem Umkreis von max. 300m um die Gebäude befinden.  

Konkret können im Bedarfsfall die folgenden Löschwasserentnahmestellen in Anspruch genommen 
werden: 

- Löschwasserteich auf dem Gelände der ehem. Jugendherberge (Entfernung zum Plangebiet 
beträgt 50,0m) 

- Hydrant in der Belgernschen Straße Jugendherberge TI-ID6691 (Entfernung zum Plangebiet 
beträgt 160,0m) 

- Hydrant in der Belgernschen Straße / Am Burgberg TI-ID6688 (Entfernung zum Plangebiet 
beträgt 160,0m) 

Die Zufahrten im Baugebiet sind so herzustellen, dass sie ganzjährig auch mit den Fahrzeugen der 
Feuerwehr und des Rettungsdienstes nutzbar sind. Grundlage hierfür bilden § 5 SächsBO in der derzeit 
gültigen Fassung, die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ bzw. die „Richtlinie 
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über Flächen für die Feuerwehr“ mit Stand Mai 2011, erschienen als Anhang I zur Liste der eingeführten 
Technischen Baubestimmungen. 

Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 
höchstens 50m von der öffentlichen Verkehrsfläche erreichbar sind. Die Tragfähigkeit dazu muss für 
Fahrzeuge bis 16t (Achslast 10t) ausgelegt sein. 

Die schriftliche Darlegung zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs ist der Begründung als Anlage 3 
beigefügt. 

 

8.5.7 Telekommunikationsversorgung 

In der Belgerschen Straße und der Straße „Am Weinberg“ sind Telekommunikationslinien der Telekom 
vorhanden. 

Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Geltungsbereichs 
erforderlich. 

Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG kann sichergestellt werden. 

 

8.6 Immissionsschutz 

Zum Schutz des Wohngebietes „Am Weinberg“ vor den von den Nutzern der Jugendherberge 
ausgehenden Lärmemissionen wurde der ursprünglich auf dem Flurstück 1228 der Gemarkung Dahlen 
gelegene Bolzplatz auf die Flurstücke 2134 und 2135 der Gemarkung Dahlen nördlich der 
Jugendherberge verlagert. Somit ist der Bolzplatz im Betrieb nicht mehr als Lärmquelle für das geplante 
Wohngebiet relevant. 

Im Rahmen der Erarbeitung des rechtskräftigen B-Plans „Am Weinberg“ wurde zudem die östlich an 
das Wohngebiet angrenzende Kegelbahn auf dem Areal der Jugendherberge als Lärmquelle 
identifiziert. Um jegliche Beeinträchtigungen für das geplante Wohngebiet auszuschließen erklärt die 
Stadt Dahlen die Nutzungsaufgabe der Kegelbahn im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Am 
Weinberg“. Die Stadt Dahlen ist Eigentümer der Kegelbahn. Die schriftliche Erklärung der Stadt Dahlen 
liegt der Begründung als Anlage 2 bei. 

Mit Wegfall der Lärmquellen bedarf es keiner Reduzierung der Anzahl der Vollgeschosse auf den 
Baugrundstücken 5 bis 9 mehr. Im gesamten Plangebiet sind max. zwei Vollgeschosse zulässig. 

Der ursprünglich geplante Lärmschutzwall und die Lärmschutzwand entlang der östlichen 
Plangebietsgrenze sind mit Wegfall der lärmintensiven Nutzungen nicht mehr erforderlich. Die 
vorhandene Bepflanzung entspricht im Wesentlichen den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes und realisiert somit die optische Trennung zwischen geplantem Wohngebiet und 
Areal der Jugendherberge. Die Teilfläche des Flurstückes 1228 der Gemarkung Dahlen ist für die 
Entwicklung des Wohngebietes „Am Weinberg“ nicht erforderlich und wird somit mittels einer 
Teilaufhebung des rechtskräftigen Bebauungsplanes dem Außenbereich wieder zugeordnet. 
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8.7 Grünordnerische Festsetzungen 

8.7.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 

Maßnahme 1 (M 1) 

Ziel:     Versiegelungsbeschränkung  

Planungsrechtliche Grundlage:  § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

Festsetzung: 

Die Befestigung von Stellplätzen, Wegen und Plätzen ist so auszuführen, dass das auf den jeweiligen 
Flächen anfallende Niederschlagswasser weitestgehend innerhalb dieser Flächen oder an deren Rand 
versickern kann. 

Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig, 
soweit sie nicht zur Herstellung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. 

 

Begründung: 

Die Festsetzung dient der Eingriffsvermeidung. 

Um natürliche Versickerungsvorgänge nicht vollkommen zu unterbinden, zur Erhöhung der 
Grundwasserneubildung und zur Entlastung von Abwassersystemen sind Stellflächen, Wege und Plätze 
so zu befestigen, dass das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser dort oder am Rand 
weitestgehend versickern kann. Bauweisen, welche eine Versickerung von Niederschlagswasser 
zulassen sind beispielsweise: Pflasterflächen, Rasengittersteine, Ökopflaster, Dränpflaster, 
Schotterrasen und wassergebundene Decken. 

Mit der Festsetzung wird die Intention des rechtskräftigen Bebauungsplanes eine wasserdurchlässige 
Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und vergleichbaren Anlagen zu fördern, aufgegriffen und 
nunmehr als Festsetzung formuliert. 

 

8.7.2 Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige 
Anpflanzungen (§9 (1) Nr. 25 a BauGB)  

 

Maßnahme 2 (M 2) 

Ziel:     Begrünung 

Planungsrechtliche Grundlage:  § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

Festsetzung: 

Auf den Baugrundstücken im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Wohngebiet „Am 
Weinberg“ ist je angefangene 300 m² mindestens ein mittel- oder großkroniger Laubbaum oder ein halb- 
oder hochstämmiger Obstbaum (Stammumfang der zu pflanzenden Bäume mindestens 14 - 16 cm) zu 
pflanzen. Weiterhin sind 10 % der Baugrundstücksfläche mit Sträuchern zu bepflanzen (Pflanzdichte 40 
Stück je 100 m²; Höhe des Pflanzgutes 60 bis 100 cm).  

 

Begründung: 

Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung. Neben den positiven Auswirkungen der begrünten 
Flächen auf das Mikroklima und dem Erhalt der Bodenfunktionen auf diesen Flächen dient diese 
Festsetzung auch der Förderung von Flora und Fauna und ermöglicht einen, wenn auch 
eingeschränkten, Biotopverbund zwischen den Grünstrukturen innerhalb und außerhalb des 
Änderungsbereiches. 
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Auswahl besonders geeignete Laubbaumarten für das Plangebiet: 

 Acer campestre  - Feldahorn  (mk) 
 Acer platanoides - Spitzahorn  (gk) 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn  (gk) 
 Betula pendula  - Sandbirke  (mk - gk) 
 Carpinus betulus - Hainbuche   (mk - gk) 
 Fagus sylvatica  - Gemeine Buche (gk) 
 Fraxinus excelsior - Gemeine Esche (gk) 
 Populus tremula - Zitterpappel  (mk - gk) 
 Prunus avium  - Vogelkirsche  (mk) 
 Pyrus pyraster  - Wildbirne  (mk) 
 Quercus petraea - Traubeneiche  (gk) 
 Quercus robur  - Stieleiche  (gk) 
 Tilia cordata  - Winterlinde  (gk) 
 Ulmus minor  - Feldulme  (gk) 
 

Abkürzungen: 

mk mittelkronig 
gk großkronig 
 

Auswahl besonders geeigneter Straucharten für das Plangebiet: 

 Cornus sanguinea - Blutroter Hartriegel 
 Corylus avellana - Gemeine Hasel 
 Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn 
 Rosa canina  - Hundsrose 
 Prunus spinos a - Schlehe 
 

Besonders geeignete Obstsorten sind [Quelle: SMUL; 2012]: 
Apfelsorten: 
Altländer Pfannkuchenapfel 
Auralia 
Bittenfelder 
Blenheim 
Bohnapfel 
Brettacher 
Carola 
Coulon - Renette 
Dülmener Rosenapfel 
Finkenwerder Herbstprinz 
Fischer 
Geflammter Kardinal 
Glockenapfel 
Grahams Jubiläumsapfel 
Halberstädter Junfernapfel 
Helios 
Jakob 
Kaiser Wilhelm 
Krügers Dickstiel 
 

 
Lunower 
Maunzen 
Melrose 
Minister von Hammerstein 
Piros 
Prinz Albrecht von Preußen 
Prinzenapfel 
Reka 
Relinda 
Retina 
Rheinischer Krummstiel 
Riesenboiken 
Rote Sternrenette 
Roter Eiserapfel 
Roter Gravensteiner 
Schöner von Herrnhut 
Schöner von Nordhausen 
Winterrambour 
Zabergäu-Renette 
 

Birnensorten: 
Armida 
Bunte Julibirne 
Clairgeau 
Eckehard 
Gute Graue 
Köstliche von Charneu 
Lucius 

 
Paris 
Pastorenbirne 
Petersbirne 
Phillipsbirne 
Pitmaston 
Poiteau 
Thimo 
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Marianne 
 

Triumph von Vienne 
 

Süßkirschen: 
Altenburger Melonenkirsche 
Bianca 
Büttners Rote Knorpel 
Dönissens Gelbe 
Drogans Gelbe Knorpel 
Durone de Vignola 
 

 
Fromms Herz 
Kassins Frühe 
Namara 
Teickners Schwarze Herzkirsche 
Türkine Namosa 
 

Pflaumen:  
Wangenheim Oullins Reneklode 
Cacaks Schöne Graf Althanns Reneklode 
Hanita The Czar 
Mirabellen (Nancy und Pillnitzer) Top 
Ontario  

 

Klargestellt wird: Halbstämme sind Obstbäume mit einem Kronenansatz von 100 cm bis 160 cm. 
Hochstämme sind Obstbäume mit einem Kronenansatz von mindestens 160 cm bis 180 cm.  

Bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es eine Festsetzung gleicher Intention. Da im Zuge der 
1. Änderung des Bebauungsplanes die ursprünglich vorgesehenen Baumpflanzungen entlang der 
Erschließungsstraße nicht mehr vorgesehen sind, wurde die „Pflanzdichte“ auf den Baugrundstücken 
erhöht. Bei der angestrebten Parzellierung des Baugebietes müssen je Baugrundstück nunmehr 3 oder 
4 Bäume gepflanzt werden. 

 

8.7.3 Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige 
Anpflanzungen (§9 (1) Nr. 25 a BauGB)  

 

Maßnahme 3 (M 3) 

Ziel:     Begrünung 

Planungsrechtliche Grundlage:  § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

Festsetzung: 

Innerhalb der mit M 3 gekennzeichneten Flächen sind auf der öffentlichen Grünfläche parallel zur Straße 
„Am Weinberg“ insgesamt 4 Laubbäume der Art Stieleiche (Quercus robur; Stammumfang mindestens 
16 - 18 cm, Hochstamm) in einem Pflanzabstand von 9 bis 11 m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgänge sind artgleich an gleicher Stelle zu ersetzen. 

Die Fläche unter den Bäumen ist als Rasen oder Wiesenfläche anzulegen. 

 

Begründung: 

Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung. Neben den positiven Auswirkungen auf das Mikroklima 
und das Landschaftsbild, dient diese Festsetzung auch der Förderung von Flora und Fauna und 
ermöglicht einen, wenn auch eingeschränkten, Biotopverbund zwischen den Grünstrukturen innerhalb 
und außerhalb des Plangebietes. 

Die Lage der Festsetzung ist zeichnerisch so geregelt, dass eine parallel zur Straße gepflanzte 
Baumreihe entsteht, welche den östlich gelegenen Gehölzbestand fortsetzt.  

Die Festsetzungen der Art, der Pflanzqualität und der Wuchsform dient einem homogenen 
Erscheinungsbild und erzielt relativ schnell einen hohen ökologischen und optischen Wert für das 
Gebiet. Bei der Baumart Stieleiche handelt es sich um einen großkronigen Baum, welcher als 
standortheimische Baumart besonders geeignet ist, ökologische Funktionen zu übernehmen. 
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Die Regelung, dass die Fläche unter den Bäumen als Rasen oder Wiesenfläche anzulegen ist, dient 
dem dauerhaften Fortbestand der Bäume und stellt gleichzeitig klar, dass anderweitige Nutzungen der 
Grünfläche (Stellflächen, Lagerflächen etc.) unzulässig sind. 

Mit dem gewählten Pflanzabstand von 9 bis 11 m ist gewährleistet, dass die Bäume nach Erreichen 
einer entsprechenden Größe, im Kronenschluss stehen, was insbesondere dem Ziel der Förderung von 
Biotopverbunden dient.  

Die Festsetzung orientiert sich an den Regelungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes, welche in 
diesem Bereich auch Gehölzpflanzungen vorsah. 

 

Maßnahme 4 (M 4) 

Ziel:     Eingrünung des Plangebietes nach Norden 

Planungsrechtliche Grundlage:  § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

Festsetzung: 

Auf der mit M 4 bezeichneten Fläche im Norden des Plangebietes ist eine 7 m breite Hecke mit 
Saumstreifen anzulegen. Dazu ist entsprechend des nachfolgenden Schemas auf der Fläche eine 
sechsreihige Strauchhecke aus Bäumen und Sträucher im Pflanzabstand 1 m x 1 m fachgerecht 
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Zu Grundstücksgrenzen innerhalb der Hecke sind zu den 
Gehölzpflanzungen Abstände von 1 m einzuhalten. 

Entlang der Nordseite der Hecken, zum Ackerland hin, ist ein 1 m breiter Saumstreifen der 
Eigenbegrünung zu überlassen. 

 

Schema: 

 

Für die Pflanzungen sind eine Auswahl standortgerechter und einheimischer Sträucher (Pflanzgröße 60 
- 100 cm) und Bäume (Hochstämme; 3-mal verpflanzt mit Ballen; 16 - 18 cm Stammumfang) zu 
verwenden. Abgänge sind an gleicher Stelle zu ersetzen. 

Die Gehölzpflanzung ist wirkungsvoll vor Wildverbiss zu schützen. 

 

Begründung: 

Die geplante Maßnahme dient der Eingriffsminimierung und dem Teilausgleich der Eingriffsfolgen. Ziel 
der Pflanzung ist eine Eingrünung des Plangebietes nach Norden sowie die Schaffung von 
Lebensräumen für Tiere und Pflanzen sowie von Biotopverbunden. 

Die Hecke ist so aufgebaut, dass sich eine gestufte Baum- bzw. Hochhecke mit Kern-, Mantel- und 
Saumzone ausbildet. 
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Die Einschränkung auf standortgerechte und einheimische Gehölze begründet sich in der angestrebten 
ökologischen Wertigkeit des Gehölzstreifens. Das Ziel des Ausgleiches der Eingriffsfolgen würde bei 
einer Pflanzung fremdländischer Gehölze verfehlt, da solche Bäume und Sträucher die gewünschten 
ökologischen Funktionen (Lebensraum, Nahrungsquelle) nur eingeschränkt erfüllen können.  

Folgende standortgerechte und einheimische Arten sind für die Heckenpflanzung besonders geeignet: 

Bäume (Leitgehölze) 

 Sorbus aucuparia - Eberesche 
 Acer campestr e - Feldahorn 
 Acer platanoides - Spitzahorn 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
 Carpinus betulus - Hainbuche 
 Tilia cordata  - Winterlinde 
 Quercus robur  - Stieleiche 
 Fraxinus excelsior - Gemeine Esche 
 Prunus padus  - Gewöhnliche Traubenkirsche 
 Prunus avium  - Vogelkirsche 
 Pyrus pyraster  - Wildbirne 
 

hochwachsende Sträucher (Begleitgehölze) 

 Cornus sanguinea - Blutroter Hartriegel 
 Corylus avellana - Gemeine Hasel 
 Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn 
 Prunus spinosa  - Schlehe 
 Eyonymus europaeus - Europäisches Pfaffenhütchen  
 Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 
 Rosa canina  - Hundsrose 
 

niedrigwachsende Sträucher 

 Rubus idaeus  - Himbeere 
 Rosa caesia  - Lederblättrige Rose 
 Rosa tomentosa - Filzrose 
 

Die Festsetzung einer Pflanzgröße für die Laubbäume und Sträucher ist erforderlich, um den 
Anwuchserfolg dieser abzusichern und um einen zeitnahen Ausgleich zu gewährleisten.  

Das Pflanzschema und die Festsetzung berücksichtigt, dass die nach §§ 9 und 10 SächsNRG 
geforderten Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden können. 

Bereits der rechtskräftige Bebauungsplan sah die Anlage der 7m breiten Hecke vor. 

 

8.7.4 Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und 
von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

 

Maßnahme 5 (M 5) 

Ziel:     Gehölzerhalt 

Planungsrechtliche Grundlage:  § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

 

Festsetzung: 

Die Baum- und Strauchbestände auf den beiden mit M 5 gekennzeichneten Flächen im Süden des 
Plangebietes sind zu erhalten. 

Abgänge Bäume sind Nachpflanzung standortheimischer Bäume (Stammumfang mindestens 16 - 18 
cm, Hochstamm) innerhalb der Fläche zu ersetzen.  
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Begründung: 

Die Maßnahme dient der Eingriffsminimierung. Die Gehölzbestände sind ökologisch wertvolle 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen, wirken sich mikroklimatisch günstig aus und sind im besonderen 
Maße aufgrund der Lage am Hang bzw. aufgrund ihrer Größe (insbesondere die beiden mächtigen 
Stieleichen auf der südwestlichen Fläche) ortsbildprägen. 

Mit der Nachpflanzfestsetzung soll der dauerhafte Erhalt der Baumbestände abgesichert werden.  

Klargestellt wird, dass für Nachpflanzungen standortheimische Bäume zu verwenden sind, um den 
ökologischen Wert der Gehölze langfristig sicherzustellen. Besonders geeignete Arten finden sich in 
den Begründungen zu den Maßnahmen 2 und 3. 

Die Festsetzungen der Pflanzqualität und der Wuchsform soll den Anwuchserfolg der Nachpflanzungen 
gefördert werden. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan sah nur zum Teil den Erhalt des vorhandenen Bestandes vor. Im 
Osten wurde die Fläche als Pflanzfläche für Gehölze ausgewiesen. Mit der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Situation. 

 

Maßnahme 6 (M 6) 

Ziel:     Baumerhalt 

Planungsrechtliche Grundlage:  § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

 

Festsetzung: 

Die nördlich gelegene Robinie und die südlich gelegene Stieleiche an der Straße „Am Weinberg“ im 
Westen des Plangebietes sind gemäß zeichnerischer Festsetzung zu erhalten. 

Bei einem Abgang der Stieleiche ist diese durch Pflanzung eines standortheimischen Laubbaumes 
(Stammumfang mindestens 16 - 18 cm, Hochstamm) an gleicher Stelle zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die Maßnahme dient der Eingriffsminimierung. Die beiden Bäume sind ortsbildprägend und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen von Bedeutung. 

Mit der Nachpflanzfestsetzung soll der dauerhafte Erhalt eines Baumes am Standort der Stieleiche 
abgesichert werden. Aufgrund unterirdischer Leitungsverläufe wurde auf eine Nachpflanzfestsetzung 
für die Robinie verzichtet  

Klargestellt wird dabei, dass für Nachpflanzungen ein standortheimischer Baum zu verwenden ist, um 
den ökologischen Wert des Baumes langfristig sicherzustellen. Besonders geeignete Arten finden sich 
in den Begründungen zu den Maßnahmen 2 und 3. 

Die Festsetzungen der Pflanzqualität und der Wuchsform soll den Anwuchserfolg der Nachpflanzung 
gefördert werden. 

 

8.8 Grünordnerische Hinweise 

8.8.1 Bodenschutz 

Bodenverdichtungen sind auf das für die Baumaßnahmen unumgängliche Maß zu beschränken. Im 
Bereich der geplanten Baumaßnahmen ist der kulturfähige Oberboden vor Beginn der Bauarbeiten 
fachgerecht zu sichern, zu lagern und einer Wiederverwendung zuzuführen. 

Baulich nicht beanspruchte Böden sind vor negativen Einwirkungen wie Schadstoffkontaminationen, 
Erosionen und Verdichtungen sowie sonstige Devastierungen zu schützen. 

Geschädigte Böden, welche nicht mehr für die Baumaßnahmen in Anspruch genommen werden, sind 
zu rekultivieren; die Bodenfunktionen sind wiederherzustellen. 
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Boden ist nicht als Abfall (im Sinne des § 3 KrW-/AbfG) abzulagern. 

 

8.8.2 Grenzabstände für Bäume und Sträucher 

Bei allen Gehölzpflanzungen sind die im Sächsischen Nachbarrechtsgesetz (SächsNRG) festgelegten 
Grenzabstände für Bäume und Sträucher einzuhalten, sofern zwischen den Nachbarn keine 
abweichende Vereinbarung (nach § 3 SächsNRG) getroffen wurde. 

Abstände gemäß § 9 SächsNRG: Pflanzungen innerhalb von Ortschaften müssen mind. 0,5 m und bei 
Gehölzen mit einer Höhe von über 2 m mind. 2 m entfernt von der Grundstücksgrenze erfolgen. 
Außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils genügt ein Grenzabstand von 1 m für alle 
Anpflanzungen. 

§ 10 SächsNRG: Ist das Grundstück des Nachbarn landwirtschaftlich genutzt, ist zu diesem mindestens 
ein Abstand von 0,75 m oder, falls die Bäume, Sträucher oder Hecken über 2 m hoch sind, ein Abstand 
von mindestens 3 m einzuhalten, wenn der Schattenwurf die wirtschaftliche Bestimmung des 
Grundstücks erheblich beeinträchtigen würde. 

 

8.8.3 Fertigstellung der Grünflächen 

Die Fertigstellung und Bepflanzung der Grünflächen müssen spätestens 12 Monate nach Beendigung 
der Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Wird die Bebauung abschnittsweise realisiert, sind auch die 
für diese Bereiche festgelegten grünordnerischen Maßnahmen innerhalb eines Jahres, nach 
Beendigung der Baumaßnahme, durchzuführen. 

 

8.8.4 Erhalt und Pflege der Pflanzung 

Sämtliche Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor 
Zerstörung zu schützen. Alle ausgefallenen Gehölze sind, insoweit es die Standortverhältnisse 
zulassen, auf Kosten des Grundstückseigentümers zu ersetzen. 

 

8.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die Festsetzungen zu Dächern, Gestaltung der Gebäude, Einfriedungen und Werbeanlagen entfallen 
ersatzlos. 

Darüber hinaus wir eine Festsetzung zur Dachneigung aufgenommen. In allen allgemeinen 
Wohngebieten im Plangebiet ist eine maximale Dachneigung von 45° festgesetzt. Damit können sowohl 
Flachdächer als auch regionaltypische Dachformen wie bspw. Satteldach realisiert werden. 
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9 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634). 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786). 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 
 
Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S. 
186), die zuletzt durch das Gesetz vom 27.10.2017 (SächsGVBl. S.588) geändert worden ist. 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I Seite 2542), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist. 
 
Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 06.06.2013 (SächsGVl. S 451), das zuletzt 
durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29.04.2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist. 
 
Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.03.2014 (SächsGVBl. S 146), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2017 
(SächsGVBl. S. 626) geändert worden ist. 
 

 

10 Quellen 

Regionaler Planungsverband Westsachsen: Regionalplan Westsachsen 2008, in Kraft getreten am 
25.07.2008 

 
 



Stadt Dahlen                          Begründung zur 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplans Wohngebiet „Am Weinberg“ 

 

 
© PlanerNetzwerk PLA.NET [Stadtplanung � Regionalentwicklung � Landschaftsökologie]      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 

Hydrogeologische Stellungnahme (Projekt-Nr. 17038), erarbeitet durch Reichert GmbH – Ingenieurbüro 
für Geotechnik, Stand 12.06.2017 
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Anlage 2 

Erklärung Nutzungsaufgabe Kegelbahn durch Stadt Dahlen am 28.11.2016 
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Anlage 3 

Löschwasserversorgung Bebauungsplan der Stadt Dahlen „Am Weinberg“, 1. Änderung vom 
06.02.2018 

 

 


